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Sehr geehrtes Präsidium! Meine Damen, meine Herren!  
 
Der Antrag der FDP greift ein wichtiges Thema auf. Wie wir alle wissen - das ist 
hier vorhin schon einmal formuliert worden -, reicht das in der Schule Gelernte 
nicht als Vorrat für ein ganzes Leben. Für viele Menschen werden der Alltag und 
auch das Berufsleben zunehmend komplexer. Um hier erfolgreich bestehen oder 
am politischen Meinungsbildungsprozess teilnehmen zu können, sind Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten insbesondere in sich stetig verändernden 
Gesellschaften wesentlich. So verstanden, ist lebensbegleitendes Lernen eine 
wichtige Voraussetzung für Chancengerechtigkeit, für soziale Teilhabe und damit 
auch für unsere Demokratie.  
 
Ja, meine Damen und Herren, auch Wissen gehört demokratisiert. Neue 
Erkenntnisse aus Forschung und Lehre sollen selbstverständlich ihren Weg in die 
Gesellschaft und in die wirtschaftliche Anwendung finden. In diesem Bereich sind 
die Hochschulen schon länger unterwegs und in letzter Zeit verstärkt im Sinne 
einer Third Mission tätig. Wir haben dazu auch schon einmal hier im Parlament 
einen Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen eingebracht und darüber 
debattiert; mein Kollege hat das eben ausgeführt.  
 
Das Niedersächsische Hochschulgesetz benennt die Weiterbildung als zentrale 
Aufgabe der Hochschulen. Damit die Angebote wirken können, müssen die 
Bedürfnisse der Weiterzubildenden natürlich im Blick behalten werden. Die 
Stichworte lauten hier: Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Bildung ermöglichen. 
Das gelingt in erster Linie durch zeitlich und räumlich flexible Angebote.  
 
Im Übrigen, meine Damen und Herren, können wir in Niedersachsen in dieser 
Beziehung auf eine schon ganz lange Tradition zurückblicken: Seit mehr als 30 
Jahren gibt es an der Leibniz Universität hier in Hannover das berufsbegleitende 
Weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaften.  
 
Nun einige Anmerkungen zum FDP-Antrag:  
 
Unter Nr. 1 wird ein Programm zur Förderung digitaler Angebote und von 
Blended-Learning-Formaten der Fort- und Weiterbildung an Hochschulen 
angeregt. Das macht Sinn, zumal die Weiterbildungsstudiengänge und einzelne 
Angebote bei Förderprogrammen „Innovation plus“ und bei den Open Educational 
Recources für den Hochschulbereich explizit ausgenommen waren, soweit ich 
das übersehe.  
 
Unter Nr. 2 wird die Kooperation mit Kammern zur Öffnung der 
Weiterbildungsangebote für berufstätige Nichtakademiker gefordert. Das ist 
grundsätzlich zu begrüßen, sofern die Kooperation mit den Kammern nicht eine 
Engführung auf die dualen Ausbildungsberufe impliziert. Die Sozial-, Heil- und 
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Pflegeberufe wären dann nämlich nicht berücksichtigt. Das sind aber gerade die 
Berufe, in denen sich aktuell eine Akademisierung vollzieht. Das heißt, hier wäre 
es besonders wichtig, die Durchlässigkeit für beruflich Qualifizierte zu erhöhen. 
Alle Qualifikationsebenen sollen in Zukunft auch in der akademischen 
Weiterbildung Anknüpfungsmöglichkeiten finden.  
 
Unter Nr. 3 geht es um die Nutzung der studienrelevanten Infrastruktur für die 
Teilnehmenden an Weiterbildungsmodulen. Damit das möglich ist, brauchen sie 
einen Status im NHG. Diese Anregungen können wir gerne bei der 
bevorstehenden Novelle des NHG diskutieren. Der Gesetzestext ist ja gerade zur 
Verbandsbeteiligung versandt worden und liegt auch uns allen vor.  
 
Unter Nr. 4 wird eine landesweite Plattform gefordert; das sagte die Kollegin 
Schütz gerade. Diese landesweite digitale Plattform gibt es mit der 
Koordinierungsstelle Studieren in Niedersachsen bereits. Gegebenenfalls müsste 
hier nachjustiert werden.  
 
Auch in weiteren Punkten finden sich durchaus diskussionswürdige Anregungen, 
z. B. zum Ausbau der Alumnikultur. Aber hierzu gibt es bereits einen Vorschlag im 
Gesetzentwurf zur NHG-Novellierung. Wie gesagt, er ist bereits zur 
Verbandsanhörung verschickt worden.  
 
Die unter Nr. 7 angeregte Heranziehung des Lehrdeputats einzelner Professuren 
für die Neukonzeption oder die Umstrukturierung einzelner 
Weiterbildungsstudiengänge lässt die geltende Lehrverpflichtungsverordnung 
bereits jetzt zu. Aber vielleicht ist ja auch hier genaueres Hinsehen lohnenswert.  
 
Gleiches gilt für die Aspekte Kapazitätsverordnung, Rentabilitätsfragen und 
Umgang mit Vollkostenrechnung. Gleichwohl handelt es sich gerade hier um ein 
sehr komplexes Thema im Spannungsfeld steuerlicher Rahmenbedingungen, von 
EU-Beihilferecht und Hochschulautonomie, sodass einfache Lösungen nicht auf 
der Hand liegen.  
 
In unserer Ausschussberatung sollten wir aber auf jeden Fall die jüngsten 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats von 2019 zur hochschulischen 
Weiterbildung als Teil des lebenslangen Lernens einbeziehen. Auf diesen 130 
Seiten sind sehr viele Anregungen versammelt, die auch 
Handlungsempfehlungen für die Politik, die Hochschulen etc. zulassen. Dort 
sollten wir reingucken: Dort finden wir garantiert interessante Anregungen.  
 
Auch wenn in Niedersachsen schon vieles auf einem guten Weg ist - denn wir 
können hier eine Tradition fortsetzen -, lohnt es sich vielleicht, auch bei uns die 
Rahmenbedingungen zu verbessern oder weitere strategische Anregungen, 
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Ansätze und Anreize zu entwickeln, um die hochschulische Weiterbildung 
umfassender als Teil des lebenslangen Lernens zu etablieren.  
Die in der Weiterbildung liegenden Chancen umschreibt das Zitat der 
Schriftstellerin George Eliot sehr schön:  
„Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können.“  
 
Und in diesem Sinne würden sich auch unsere Anstrengungen lohnen.  
 
Vielen Dank. 


